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Name

2

Vorname

3 Steuernummer

Anlage AV

Angaben zu Altersvorsorgebeiträgen (sog. Riester-Verträge)

39Altersvorsorgebeiträge

Sozialversicherungsnummer /
Zulagenummer

stpfl. Person / Ehemann Ehefrau

107 3074

Mitgliedsnummer der landwirt-
schaftlichen Alterskasse /
Alterskasse für den Gartenbau

stpfl. Person / Ehemann Ehefrau

112 3125

Für alle vom Anbieter übermittelten Altersvorsorgebeiträge wird ein zusätzlicher Sonderausgabenabzug geltend gemacht.6

stpfl. Person / Ehemann Ehefrau

Anzahl der Riester-Verträge, für die vom Anbieter Altersvorsorgebeiträge
übermittelt werden7 201 401

Zu den in Zeile 7 angegebenen Verträgen geleistete Altersvorsorgebeiträge
(Beiträge und Tilgungsleistungen)8 ,– ,–202 402

Haben sich die Vertragsdaten (Vertrags-, Zertifizierungs- oder Anbieter-
nummer) eines in Zeile 7 angegebenen Vertrages gegenüber der Einkommen-
steuererklärung 2010 geändert?9 203 403

1 = Ja

2 = Nein
1 = Ja

2 = Nein

– Bei Zusammenveranlagung: Bitte die Art der Begünstigung (unmittelbar / mittelbar) beider Ehegatten angeben. –

Ich bin für das Jahr 2011 unmittelbar begünstigt.
(Bitte die Zeilen 11 bis 19 ausfüllen.)

10 106 3061 = Ja 1 = Ja

EUR EUR

Beitragspflichtige Einnahmen i. S. d. deutschen gesetzlichen Renten-
versicherung in 201011 ,– ,–100 300

Inländische Besoldung, Amtsbezüge und Einnahmen beurlaubter Beamter
in 2010 (Ein Eintrag ist nur erforderlich, wenn Sie eine Einwilligung gegenüber der
zuständigen Stelle abgegeben haben.)

12 ,– ,–101 301

Entgeltersatzleistungen oder sog. Arbeitslosengeld II in 201013 ,– ,–104 304

Tatsächliches Entgelt in 201014 ,– ,–102 302

Jahres-(brutto)betrag der Rente wegen voller Erwerbsminderung oder
Erwerbsunfähigkeit in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung
in 2010

15 ,– ,–109 309

Inländische Versorgungsbezüge wegen Dienstunfähigkeit in 2010
(Ein Eintrag ist nur erforderlich, wenn Sie eine Einwilligung gegenüber der zuständigen

Stelle abgegeben haben.)
16 ,– ,–113 313

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft in 200917 ,– ,–103 303

Jahres-(brutto)betrag der Rente wegen voller Erwerbsminderung oder
Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Land-
wirte in 2010

18 ,– ,–111 311

Einnahmen aus einer Beschäftigung, die einer ausländischen gesetzlichen
Rentenversicherungspflicht unterlag und / oder Jahres-(brutto)betrag der
Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit aus einer
ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung in 2010

19 ,– ,–114 314

Ich bin für das Jahr 2011 mittelbar begünstigt.

(Bei getrennter / besonderer Veranlagung: Die Angaben zu den Altersvor-
sorgebeiträgen werden bei der Einkommensteuerveranlagung des anderen
Ehegatten berücksichtigt.)

20 106 3062 = Ja 2 = Ja

Angaben zu Kindern Geboren vor
dem 1.1.2008

Anzahl der Kinder

Geboren nach
dem 31.12.2007

Anzahl der KinderNur bei miteinander verheirateten Eltern, die 2011 nicht dauernd getrennt gelebt haben:

Anzahl der Kinder, für die uns für 2011 Kindergeld ausgezahlt worden ist und

– die der Mutter zugeordnet werden21 305 315

– für die die Kinderzulage von der Mutter auf den Vater übertragen wurde22 105 115

Bei allen anderen Kindergeldberechtigten:

Anzahl der Kinder, für die für den ersten Anspruchszeitraum 2011 Kinder-
geld ausgezahlt worden ist (Diese Kinder dürfen nicht in den Zeilen 21 und 22
enthalten sein.)

– an stpfl. Person / Ehemann23 205 215

– an Ehefrau24 405 415

http://www.formblitz.de/software/index.php?id1=6116&id2=6117


	  				    Anleitung zur Anlage AV
Allgemeines
Der Aufbau einer freiwilligen privaten Altersvorsorge oder betrieblichen 
Altersversorgung wird durch steuerliche Maßnahmen gefördert (sog. 
Riester-Verträge). Für die Inanspruchnahme der steuerlichen Förde-
rung ist es ausreichend, wenn im Laufe des Jahres 2011 begünstigte 
Altersvorsorgebeiträge gezahlt wurden.
Für Ihre Beiträge zu einem zertifizierten Altersvorsorgevertrag kön-
nen Sie eine Altersvorsorgezulage bei Ihrem Anbieter beantragen. 
Die Altersvorsorgezulage wird für maximal zwei Verträge gewährt. 
Darüber hinaus können Sie mit der Anlage AV einen zusätzlichen 
Sonderausgabenabzug für mehr als zwei Verträge geltend machen. 
Bei der Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung prüft das Fi-
nanzamt, ob eine zusätzliche steuerliche Förderung in Form eines 
Sonderausgabenabzugs in Betracht kommt. Voraussetzung für die 
Berücksichtigung der Altersvorsorgebeiträge im Rahmen des zu-
sätzlichen Sonderausgabenabzugs ist, dass Sie gegenüber Ihrem 
Anbieter des Altersvorsorgevertrages schriftlich und fristgemäß (d. h., 
für das Beitragsjahr 2011 spätestens bis zum 31.12.2013) eingewilligt 
haben, dass dieser die zu berücksichtigenden Altersvorsorgebeiträge 
unter Angabe der Vertragsdaten, der steuerlichen Identifikations-
nummer und der Zulage- oder Sozialversicherungsnummer per 
Datenfernübertragung an die Finanzverwaltung übermittelt. Haben 
Sie Ihren Anbieter bevollmächtigt, für Sie die Altersvorsorgezulage 
jährlich zu beantragen, oder haben Sie in der Vergangenheit in die 
Datenübermittlung eingewilligt und haben diese Einwilligung vor 
Beginn des Beitragsjahres nicht widerrufen, müssen Sie für diese 
Altersvorsorgeverträge keine gesonderte Einwilligung zur Datenü-
bermittlung für den Sonderausgabenabzug abgeben. Mit Abgabe 
der Anlage AV wird für alle übermittelten Altersvorsorgebeiträge der 
zusätzliche Sonderausgabenabzug geltend gemacht. Sollten Sie dies 
nicht für alle Altersvorsorgeverträge wünschen, dann willigen Sie bitte 
gegenüber dem Anbieter für diese Verträge nicht in die Datenüber-
mittlung ein oder widerrufen Sie eine bereits erteilte Einwilligung zur 
Datenübermittlung für diese Verträge. Der Widerruf muss vor Beginn 
des Beitragsjahres, für das die Einwilligung erstmals nicht mehr gelten 
soll, Ihrem Anbieter vorliegen.
Über die erfolgte Datenübermittlung werden Sie von Ihrem Anbieter 
informiert. Konnte der Anbieter die Daten nicht rechtzeitig übermit-
teln, erhalten Sie von ihm eine Bescheinigung, die dann der Einkom-
mensteuererklärung beizufügen ist. Erhalten Sie die Bescheinigung 
erst nach der Abgabe Ihrer Einkommensteuererklärung, reichen Sie 
diese bitte nach.
Stellt sich heraus, dass der Sonderausgabenabzug günstiger ist, 
werden Ihre gesamten Aufwendungen einschließlich Ihres Anspruchs 
auf Zulage bis zum Höchstbetrag von 2.100 € als Sonderausgaben 
berücksichtigt. Um eine Doppelförderung zu vermeiden, wird die fest-
gesetzte Einkommensteuer um den Zulageanspruch erhöht. Für die 
Erhöhung der Einkommensteuer um den Anspruch auf Zulage kommt 
es also nicht darauf an, ob tatsächlich eine Zulage gewährt wurde. 
Sofern Sie die Altersvorsorgezulage bei Ihrem Anbieter nicht be-
antragen und den vorstehend beschriebenen zusätzlichen Son-
derausgabenabzug nicht geltend machen, besteht die Möglichkeit, 
bestimmte Altersvorsorgebeiträge im Rahmen von Höchstbeträgen 
zu berücksichtigen (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 48 bis 50 der 
Anlage Vorsorgeaufwand).
Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten, die beide zum unmit-
telbar begünstigten Personenkreis gehören (vgl. die Erläuterungen 
zu den Zeilen 10 bis 19), steht der Sonderausgabenabzug jedem 
Ehegatten gesondert zu. Es ist allerdings nicht möglich, den von einem 
Ehegatten nicht ausgeschöpften Sonderausgaben-Höchstbetrag 
auf den anderen Ehegatten zu übertragen. Gehört nur ein Ehegatte 
zum begünstigten Personenkreis und ist der andere Ehegatte nur 
mittelbar begünstigt (vgl. die Erläuterungen zu Zeile 20), werden 
die übermittelten Altersvorsorgebeiträge des mittelbar begünstigten 
Ehegatten insoweit berücksichtigt, als der Sonderausgaben-Höchst-
betrag durch die vom unmittelbar begünstigten Ehegatten geleisteten 
Altersvorsorgebeiträge sowie die zu berücksichtigenden Zulagen noch 
nicht ausgeschöpft wird.
Die späteren Leistungen aus der steuerlich geförderten Altersvorsorge 
unterliegen in vollem Umfang der Besteuerung, soweit sie auf staatlich 
gefördertem Altersvorsorgevermögen beruhen.
Die gleichen Möglichkeiten bestehen auch für individuell besteuerte 
(nicht: pauschal versteuerte oder steuerfreie) Beiträge, die zum Auf-
bau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung an einen 
Pensionsfonds, eine Pensionskasse (z. B. Pflichtbeiträge des  Arbeit-

nehmers zum Kapitaldeckungsverfahren im Abrechnungsverband 
Ost der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder – VBL) oder 
eine Direktversicherung gezahlt werden, wenn diese Einrichtungen 
dem Begünstigten eine lebenslange Altersversorgung gewährleisten.

Zeilen 7 bis 9
Für Riester-Verträge, für die Sie keine Einwilligung zur Datenüber-
mittlung erteilt oder diese widerrufen haben, sind in Zeile 7 keine 
Angaben vorzunehmen. Tragen Sie in Zeile 8 die Summe aller 
Altersvorsorgebeiträge (ohne Zulage) ein, die von Ihrem Anbieter 
an die Finanzverwaltung übermittelt werden, unabhängig davon, ob 
es sich um Sparbeiträge oder Tilgungsleistungen handelt. Beiträge 
zu einem Riester-Vertrag, für den keine Datenübermittlung erfolgt, 
weil Sie nicht in die Datenübermittlung eingewilligt oder weil Sie 
die Einwilligung widerrufen haben, dürfen hier nicht berücksichtigt 
werden.
Haben sich gegenüber der Einkommensteuererklärung für das Jahr 
2010 Änderungen zur Anbieter-, Vertrags- oder Zertifizierungs-
nummer Ihrer Riester-Verträge ergeben, tragen Sie in Zeile 9 bitte 
eine "1", andernfalls eine "2" ein. Wenn sich die Grunddaten Ihrer 
Riester-Verträge seit der Einkommensteuererklärung 2010 verändert 
haben, kann die Einkommensteuer für 2011 erst vollständig veranlagt 
werden, wenn die von Ihrem Anbieter zu übermittelnden Daten dem 
Finanzamt vorliegen oder Sie eine von Ihrem Anbieter ausgestellte 
Bescheinigung vorgelegt haben. Der Anbieter stellt Ihnen in der Regel 
nur dann eine Bescheinigung aus, wenn er die Daten nicht rechtzeitig 
übermitteln kann.

Unmittelbar begünstigte Personen
Zeilen 10 bis 19
Unmittelbar begünstigt sind Personen, die im Jahr 2011 – zumindest 
zeitweise – in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung pflicht-
versichert waren, z. B. Arbeitnehmer in einem versicherungspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnis und Kindererziehende.

Zu den unmittelbar begünstigten Personen gehören auch
–	 Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die Alterssicherung der 

Landwirte (z. B. neben den versicherungspflichtigen Landwirten 
auch deren versicherungspflichtige Ehegatten sowie ehemalige 
Landwirte, die unabhängig von einer Tätigkeit als Landwirt oder 
mithelfender Familienangehöriger versicherungspflichtig sind),

–	 Arbeitslose, die Anrechnungszeiten in der deutschen gesetzlichen 
Rentenversicherung erhalten, weil sie Arbeitslosengeld II beziehen 
oder weil sie bei einer inländischen Agentur für Arbeit als arbeitsu-
chend gemeldet sind und nur wegen des zu berücksichtigenden 
Vermögens oder Einkommens keine Leistung nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch erhalten, wenn sie unmittelbar vor der Ar-
beitslosigkeit zu den unmittelbar begünstigten Personen gehörten,

–	 Beamte, Richter und Berufssoldaten und denen gleichgestellte 
Personen, wenn sie eine Einwilligung fristgemäß gegenüber der 
zuständigen Stelle (z. B. Dienstherrn) abgegeben haben,

–	 Empfänger einer Rente wegen voller Erwerbsminderung / Er-
werbsunfähigkeit oder einer Versorgung wegen Dienstunfähigkeit 
aus einem der vorgenannten Alterssicherungssysteme (z. B. 
deutsche gesetzliche Rentenversicherung, Beamtenversorgung), 
wenn sie unmittelbar vor dem Bezug der Leistung einer der vorge-
nannten unmittelbar begünstigten Personengruppen angehörten. 
Versorgungsempfänger sind nur förderberechtigt, wenn sie eine 
Einwilligung fristgemäß gegenüber der zuständigen Stelle (z. B. 
die Versorgung anordnende Stelle) abgegeben haben,

–	 Pflichtmitglieder in einem ausländischen gesetzlichen Alterssiche-
rungssystem, wenn diese Pflichtmitgliedschaft der Pflichtmitglied-
schaft in einem der vorgenannten deutschen Alterssicherungs-
systeme vergleichbar ist und diese vor dem 1.1.2010 begründet 
wurde sowie Empfänger einer Rente wegen voller Erwerbsmin-
derung aus einem ausländischen gesetzlichen Alterssicherungs-
system, wenn sie unmittelbar vor dem Bezug der Leistung einer 
der vorgenannten unmittelbar begünstigten Personengruppen 
angehörten. Altersvorsorgebeiträge werden bei diesen Personen-
gruppen aber nur berücksichtigt, wenn sie zugunsten eines vor 
dem 1.1.2010 abgeschlossenen Vertrages geleistet wurden.

Gehören beide Ehegatten zum unmittelbar begünstigten Personen-
kreis, ist der Zulagenanspruch beider Ehegatten im Rahmen der 
Günstigerprüfung anzusetzen. Dies gilt auch dann, wenn der andere 
Ehegatte gegenüber seinem Anbieter nicht in die Datenübermittlung 
eingewilligt oder er die Einwilligung widerrufen hat.

Anleitung zur Anlage AV   – Aug. 2011

2011



Nicht unmittelbar begünstigte Personen
Nicht zum Kreis der unmittelbar Begünstigten gehören u. a.
–	 Pflichtversicherte einer berufsständischen Versorgungseinrich-

tung, sofern sie von der Versicherungspflicht in der deutschen 
gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind,

–	 freiwillig in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung Ver-
sicherte,

–	 Selbständige ohne Vorliegen einer Versicherungspflicht in der 
deutschen gesetzlichen Rentenversicherung und

–	 geringfügig Beschäftigte, für die nur der pauschale Arbeitgeber-
beitrag zur deutschen gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt 
wird sowie

–	 Bezieher einer Vollrente wegen Alters oder Personen, die nach 
Erreichen einer Altersgrenze eine Versorgung beziehen.

Mittelbar begünstigte Personen
Zeile 20
Bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben, ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat haben, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, und von denen nur 
ein Ehegatte unmittelbar begünstigt ist, ist auch der andere Ehegatte 
(mittelbar) begünstigt, wenn 
–	 beide Ehegatten jeweils einen auf ihren Namen lautenden, zerti-

fizierten Altersvorsorgevertrag abgeschlossen haben oder 
–	 der unmittelbar begünstigte Ehegatte über eine mit Zulage und 

Sonderausgaben förderfähige Versorgung im Rahmen der be-
trieblichen Altersversorgung bei einer Pensionskasse, einem Pen-
sionsfonds oder einer Direktversicherung verfügt und der andere 
Ehegatte einen zertifizierten Altersvorsorgevertrag abgeschlossen 
hat.

Ein mittelbar begünstigter Ehegatte hat Anspruch auf eine Alters-
vorsorgezulage, wenn der unmittelbar begünstigte Ehegatte eigene 
Altersvorsorgebeiträge geleistet hat.

Wählt ein Ehegatte die getrennte Veranlagung, werden die vom 
mittelbar begünstigten Ehegatten geleisteten Altersvorsorgebeiträge 
im Rahmen der gesetzlichen Höchstbeträge nur bei der Einkommen-
steuerveranlagung des unmittelbar begünstigten Ehegatten berück-
sichtigt. Die späteren Leistungen aus der Altersvorsorge an den 
mittelbar begünstigten Ehegatten unterliegen bei diesem in vollem 
Umfang der Besteuerung, soweit sie auf staatlich gefördertem Alters-
vorsorgevermögen beruhen.
Wählen die Ehegatten die besondere Veranlagung, gelten die Aus-
führungen zur getrennten Veranlagung entsprechend.

Berechnungsgrundlagen
Zeile 11
Die aus der Tätigkeit erzielten beitragspflichtigen Einnahmen aus 
2010 können Sie z. B. aus der Durchschrift der Meldung zur Sozi-
alversicherung entnehmen, die Sie von Ihrem Arbeitgeber erhalten 
haben. Die in 2010 erzielten Arbeitsentgelte geringfügig Beschäf-
tigter können Sie z. B. aus der Durchschrift der Jahresmeldung für 
die Minijob-Zentrale entnehmen; eine unmittelbare Begünstigung 
liegt bei einer geringfügigen Beschäftigung nur vor, sofern Sie auf 
die Versicherungsfreiheit verzichtet haben und den pauschalen 
Arbeitgeberbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung auf den 
vollen Beitragssatz aufstocken. Wenn Sie in den Zeilen 13 und 14 
Eintragungen vornehmen, geben Sie bitte die beitragspflichtigen Ein-
nahmen für diesen Zeitraum des Bezugs der Entgeltersatzleistungen 
oder des tatsächlichen Entgelts nicht in Zeile 11 an.

Zeile 12
Die Höhe der inländischen Besoldung und der Amtsbezüge ergibt 
sich aus den Ihnen vorliegenden Mitteilungen für 2010. Gehören Sie 
zum Kreis der beurlaubten Beamten, geben Sie hier bitte die während 
der Beurlaubungszeit bezogenen Einnahmen an (z. B. das Arbeits-
entgelt aus einer rentenversicherungsfreien Beschäftigung). Auch 
Einnahmen vergleichbarer Personengruppen, die beitragspflichtig 
wären, wenn die Versicherungsfreiheit in der deutschen gesetzlichen 
Rentenversicherung nicht bestehen würde, sind hier einzutragen 
(z. B. bei Geistlichen, Kirchenbeamten, Lehrern / Erziehern an nicht 
öffentlichen Schulen / Anstalten).

Zeile 13
Haben Sie im Jahr 2010 Entgeltersatzleistungen (ohne Elterngeld) 
bezogen, ergeben sich hier einzutragende Beträge aus der Be-

scheinigung der auszahlenden Stelle. Ist das der deutschen gesetz-
lichen Rentenversicherung zugrunde liegende Entgelt höher als die 
tatsächlich erzielte Entgeltersatzleistung, ist die tatsächlich erzielte 
Entgeltersatzleistung einzutragen.

Zeile 14
Ist das der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung zugrunde 
liegende Entgelt höher als das tatsächlich erzielte Entgelt (z. B. bei 
behinderten Menschen, die in anerkannten Behindertenwerkstätten 
und in Blindenheimen arbeiten, Wehr- und Zivildienstleistenden), wird 
das tatsächliche Entgelt bei der Berechnung des Zulageanspruchs be-
rücksichtigt. Bei Altersteilzeitarbeit ist das aufgrund der abgesenkten 
Arbeitszeit erzielte Arbeitsentgelt – ohne Aufstockungs- und Unter-
schiedsbetrag – maßgebend. Das 2010 tatsächlich erzielte Entgelt 
können Sie z. B. einer Bescheinigung des Arbeitgebers entnehmen. 

Zeile 15
Die Höhe des Jahres-(brutto)rentenbetrages, der in der Regel 
nicht mit dem ausgezahlten Betrag identisch ist, können Sie Ihrer 
Renten(anpassungs)-mitteilung entnehmen. Bei Auszahlung der 
Rente einbehaltene eigene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung sind nicht vom Rentenbetrag abzuziehen. Zuschüsse eines 
Trägers der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung zu Ihren 
Aufwendungen zur Krankenversicherung sind nicht dem Rentenbetrag 
hinzuzurechnen.

Zeile 16
Die Höhe der inländischen Versorgungsbezüge wegen Dienstunfä-
higkeit ergibt sich aus den Ihnen vorliegenden Mitteilungen Ihrer die 
Versorgung anordnenden Stelle für 2010.

Zeile 17
Eintragungen sind nur vorzunehmen, wenn im Jahr 2011 die 
Pflichtmitgliedschaft nach dem Gesetz über die Alterssicherung der 
Landwirte bestand. Maßgebend sind die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, wie sie sich aus dem Einkommensteuerbescheid für 
das Jahr 2009 ergeben.

Zeile 18
Die Höhe des Jahres-(brutto)rentenbetrages, der in der Regel 
nicht mit dem ausgezahlten Betrag identisch ist, können Sie Ihrer 
Renten(anpassungs)-mitteilung entnehmen. Bei Auszahlung der 
Rente einbehaltene eigene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung sind nicht vom Rentenbetrag abzuziehen. Zuschüsse der 
Alterskasse zu Ihren Aufwendungen zur Krankenversicherung sind 
nicht dem Rentenbetrag hinzuzurechnen.

Zeile 19
Bei Pflichtversicherten in einer ausländischen Rentenversicherung 
sind die ausländischen beitragspflichtigen Einnahmen des Jahres 
2010 einzutragen. Bezieher einer ausländischen Erwerbsminde-
rungs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente tragen die Höhe Ihrer Brut-
torente ein. Wurden im Jahr 2010 sowohl Einnahmen aus einer 
Beschäftigung, die einer ausländischen gesetzlichen Rentenversi-
cherungspflicht unterlag, als auch eine ausländische Erwerbsmin-
derungs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente bezogen, geben Sie bitte 
die Summe der Einnahmen an.

Kinderzulage
Zeilen 21 und 22
Bei leiblichen Eltern, Adoptiv- oder Pflegeeltern, die ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union oder einem Staat haben, auf den das Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist, und miteinander 
verheiratet sind, sowie im Jahr 2011 nicht oder nur teilweise dauernd 
getrennt gelebt haben, steht die Kinderzulage – unabhängig davon, 
ob dem Vater oder der Mutter das Kindergeld ausgezahlt worden 
ist – der Mutter zu. Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage 
vom Vater in Anspruch genommen werden. Möchten Sie von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen, tragen Sie bitte in der Zeile 22 die 
Anzahl der Kinder ein, für die die Kinderzulage von der Mutter auf 
den Vater übertragen werden soll. Die Übertragung ist im Antrag auf 
Altersvorsorgezulage und in der Anlage AV identisch vorzunehmen.

Zeilen 23 und 24
Anspruch auf Kinderzulage besteht für jedes Kind, für das für min-
destens einen Monat des Jahres 2011 Kindergeld an den Zulagebe-
rechtigten ausgezahlt worden ist. Hat der Auszahlungsberechtigte 
im Laufe des Jahres 2011 gewechselt, ist der Bezug für den ersten 
Anspruchszeitraum im Jahr 2011 (in der Regel Januar) maßgebend.
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